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Betr,I Frage des Kriegszustands 

zwischen Deutschland und Norwegen. 

I. 

Seit der deutschen Kapitulation wird in der norwegisohen 

Öffentlichkeit auf das aertlgste die Frage diskutiert, ob 

zwisohen Deutsohland und Norwegen Kriegszustand 1m völker­

rechtlichen Sinn bestand und gegebenenfalls heute noch be­

steht. Die elelche Frage beschft:r"tiigte auoh bere! ts w~hr end 

des Krieges die deutsohen arntlichen Stellen. Si e wird da­

duroh kompliziert, dass da~als ebenso wie heute die reoht­

lichen GesiChtspunkte Dl1t politisohen ZweCkmassigkeitserv~_ 

gungen vermisoht werden. 

Die versohiedenen Auffassungen. die gemMss dem jeweils be­

zogenen subjektiven politisohen Standpunkt vertreten wurden 

und heute vertreten werden, Sndern jedooh niohts an der Tat­

saohe, dass 08 sioh in Wirkliohkeit nioht um eine politisohe, 

sondern um eine völkerreohtliohe Frage handelt. 

Die objektive Reohtslage, wie sie wtIhrend des Krieges auoh 

VOn der Hauptabteilung Verwaltung des deutsohen Relohskom­

missariats in 0810 vertreten wurde, stell t sioh Vli4!~ fOlgt 

dar: 

1.} In keinen Zeitpunkt des zweiten Weltkriegs bestand 

zwisohen Deutsohland und liorwegen Kriegszustand da Jure. 

Das ergab sich zunlohst aus dem Verhalten der Regierung Hit­

ler. die den Kriegszustand cle Jure mit Norwegen nicht her­

stellen WOllte. Es fehlte somit auf' der deutSChen Seite an 
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der völkerrechtlichen Voraussetzung des animus belli. Ein 

Indiz hiertUr ist die Tatsaohe, dass Deutsohland keine for­

melle KriegserklMrung abgegeben hat. In der gleiohen Richt­

ung ging aber auch das Verhalten der norwegisohen Regierung 

NygaardsTold in Oslo, dflnn in Elverum und Tromsö, sowie spH­

tel' in Londoa. 

2.) Va. 9. April 1940 an. dem Tag, an dem die Besetzung 

Norwegens begs .. , hat tftr die Dauer der Kampfhandlungen völ­

kerrechtlich gesehe., lediglioh ein Kries de racto bestan­

den. Dieser wurde durch d»norwegische Kapitulation-urkunde 

vom 10. Juni 1940 - beesdet. 

Zuweilen wurden die norweglsohea Kampfhaa41ungen auch nur 

ale Neutra11tetsverteidlgung bezeichnet. Ob diese Auffassung 

richtig 1st. wird vom deutsohen Standpunk~ aua gesehen offen 

bleiben kömum, denn die Neutra.litlttsverteidigung endete auf 

j~eden Fall ap!testens am 10. Juni 1940, da sie nioht ttber 

den Zeitpunkt der Kapitulation hinaus dauera konnte. 

Hlftte die Regierung Nygaardsvold naoh Cleni 10. Juni 1940 den 

Kriegszustand de Jure herstellen wollen, so hatte sie den 

Xapitulatlonsvertrag kftndigen mftssen. Sle hltte ausserdem, 

da keine Kampfhandlungen mehr stattfanden, gegenUber Deutsch­

land - unter gleichzeitiger Benachriohtigung der neutralen 

Staaten, insbesondere Sohwedens - eine Krlegserkllrung nach 

dein Regeln des Haager La.ndkri eg8regl~ents (HLKO) abseben 

mftssea. Solohe BrklMrungen wurden aber tatsSohllch nioht ab­

gegeben. Es verblieb somit bis zur deutsohen Kapitulation 

bei der durch den deutsch-norwegisohen Kapitulationsvertrag 

vom 10. Juni 1940 geschat:renen Reohtslage. 

3.) Durch ei.zelne Kampfhandlungen. die von 1942 ab durch 

das norwegisohe Oberkommando in England veranlasst wurden, 

konnte kein neuer Kriegszustand de fa.cto entstehen. Denn 
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. solohe Ka.tttpfhandlungen stellten veHkerrechtlioh eine VerletZoli: 

ung des Kapitulationsvetrngs vorn 10. Juni 1940 dar und waren 

völkerreohtlioh als kriegsreohtliohe Delikte zu bewerten. 

11. 

Folgende m.nzeltatachen cUlrt'tea t'ftr die Wttrdlgung der Reahts­

laße von besoadjrer Bedeutung sein: 

1.) Der -ErlaBs des Ffthrers Uber die Einsetzung eine. Reiohs­

kommissars 1'61' die besetzten norwegischea Gebiete" vom 24. 
April 1940 (RGBL. I S. 667) enthllt folgende E1ng~tormel: 

"Die Regierung Nygaardsvold hat duroh ihre Proklama­
tlaa und duroh ihr Verhalten sowie durch die naoh 
lhr_ Willen stattfindenden .ml1ttat-ischen Kampfhand­
lunge. zwisohen Norwegen und dem deutsohen Reioh den 
Kriegszustand geschaffen." 

Dies. Formulierung, die die Tatsaohe des Krieges de facto 

zum Ausdruok bringen sollte, ist mlssverstlndlich und musste 

daher bei der Veröffentliohung dieses Ft1b.rererlasses 1m. 

"Verordnungsblatt rUr die besetzten norwegischen Gebiete" 

auf Weisung der Reiohskanzle1 wld in Vbereinstimmung mit der 

persönliohen Auffassung des Reichskommissars Terboven weg­

gelassen werden. 

2.) naoh der norwegischen Kapitulation war 1m ReichBkommis .. 

Bariat zunlchst geplant, eine amtliChe Erkklftrung ttber die 

völkerrechtliche Lage zu veröffentliohen. Dies~Plan wurde 

jedooh fallen gelassen. 4a sich eine solche VerBftentliohung 

Ton deutscher Seite als ttber~lttsslg erwies und zwar aus fol­

genden. GrUnden: 

Bereits sm 14. luni 1940 gab der norweeische Regierungsadvo­

kat Kristen JOhansen gegenttber dem norwegischen Industriever­

band eine Erkla"rung ab, in der er feststellte. dass zwischen 

DeutSChland und Norweeen kein Kriegszustand bestehe. Eine 
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gleiohlautende Erkllrung gab d.as sohv/edisohe Aussenmlnlste­

rlum am 7. Juli 1940 ab. um klarzustellen. dass Sohweden vom 

10. Juni u 1m Verhllltnis zu Norwegen aus den kriegsreOl1t­

liohea Neutralitatspfliohten entlassen sei. Kurze Zeit spft­

ter erschien in der norwegischen Presse eine von dell'i Völker­

reohtler und HOchatgerlohts8l'lwalt Harald Uolthe verfasster 

Artikel, in dem festgestellt wurde; dass zwisohen Deutsoh­

land und Norwegen kein Kriegszustand bestehe und dass Norwe­

ge. nioht zu~en kr1-stfthrenden alliierten gehöre. 

Dles8 V.rö~f~llohuaßen st~ten mit der amtliohen deutsohen 

Auft.esUAg I.bereitlL. Das Relchakommissariat sah daher zu wei­

teren in der gleiohen Riohtung liegenden Massnahmen keine ge­

nUgende Veraalassung. 

3.) Am 4. Oktober 1940 erging in der Prlsenreohteache betref­

fend das Sohift Thislebr4 ein Urteil des deutsohen Prisenge­

richts in aa.burg. in dem die Aurtassung vertreten wurde, dass 

zwisohen Deutachland und Norwegen Kriegszustand bestehe. Die­

ses Urteil war rechtlioh fehlerhaft und das deutsohe Reiohs­

kommissariat hat von Oslo aus auoh gegen da S Urteil stellung 

genommen. Die Bedeutung des urteils 91ieb auf den durch das 

urteil entsohiedenen einzelnen Rechtsfall besohrankt. Das 

gleiohe Prisengerioht und du Prlsenobergerlcht hab! n in SPlI_ i 

teren Entsoheidungen die Frage des Kriegszustands verneint. 

III. 

Im Zusammenhang mit der Frage des Kriegszustands spielt fUr 

Deutsohland als Besatzungsmacht die Frage eine Rolle, ob ftb 

das völkerreohtliohe VerhAltnls zu Norwegen die HLKO mass­

gebend war oder nioht. Der am.tliche Standpunkt des d€'utscl1.'" 

Reichskommissariats zu dieser Frage war folgender: 

.YIit Beginn der Kampfhandlungen fim 9- April 1940 galt die 110 

t 
! 
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unmittelbar, wel1Deutsohland und NOl"\-'legen Slenatarmllohte 

4.". :aLKO sind ~"1d die ULltO ohne RUcksiol1t auf den tat Sl.ch.­

lichen oder reohtliohen Kr! egl.iJt?;l'lmd anzuwenden 1st. Aui' der 

1tLKO beruhten die Reoht.eder öeutschen We~lIloht in T:iol"Wet;en 

und ebenso der lUtler-Erlas8 tiber die E1naetzun,g eines Re1chs­

komm!8 .. :'S vom 24. April 1940. De:llElDtspreohen4 konnte s10h 

auCh die l'l0t'W8g1aohe 211 vl1bwGlkerung auf dle Bohutzb~stL'il­

mungo 487 HLKO berufen. 

Dle l1LXO galt auoh ~.pJ1 tiern 10. Juni 1940 we1tft. weil die 

S ••• tzuq Norwegen.s fortbestaa4 und weil 1U\o.\J e14ner aner­

kannten Regel a •• Krl&ßareohta der duroh die Kampthandlungen 

S ... urt •• Zusted bis zwn Abschluss eln •• endgfJltlgen lItaat: 

vertrar..s vßlkerl"eol1tlloh WI1:I! terdauert. te.lls nioht L'D. Kap1-

tulaticm.svertraga &uSKl.rflck11oh etwas ande1"es bestllU:'lt 1st. 

In der 'llat besohrltlkte sich der Klipl tulatlonsvertrag uu!" die 

RegelUJ.'lg :rein ml11 tllrischer Fr.agen. D1. IUJrO blieb daher 

.saC·"·nd . 
.11110 h4el"'Ul'll in tormal-l'Hht11cher Hinaicht ersab s1eh, ÜS 

I'tallen 1n d_ Krieg eintra' und der Balltankri'8 begann. DenD 

tttr die Anwendung der ULKO silt die Al1be~.1~5klauael. 

Italien, lugoslavlen und (Jrieoh G'lland sind j 8400h der HLKO 

nicht beigetreten. Die Teilnehme diesM" Utnder sm KriG{<!,e 

setzt. dahU die ULKO Ul VerhBltnis Deutsohland-Norwegen for­

mell auss.r Kt'att. Diesel' Effekt war .'edoeh ohne praktische 

Be4eutuag. Denn Deutsohland hat iLll Verhl!ltnls zu !'iorwegen 

die Allbetel11gu.ngsklausel nioht geltend. gerllaOht. sondern 

siob vielmehr Zu der Martens'sohen Klausel, die der HLKO vor-

8tl{:estellt ist, belanvlt. Diese Klausel t"!thrt 12rw.:tlscp Z\lT 

tataloh11ohen Geltung der HLKO, auch wenn di. Uodinomg der 

A.llbetell1gungBkla.us.l nicht erttlllt ist. 
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IV. 

Eine offlzielle Erklftrung zu der Frage, ob Kriegszustand be­

stanel oder nicht. 'wurde Ton der deutsohen Reiohsregierung 

nach dem 10. Juni 1940 nioht abgegeben. Wahrend der deutsoh­

norwegi80hen Verhandlungen im Sommer und Herbst 1940 ttber 

die Errichtung eines norwegischen Reiohsrats wurde die Frage 

nur gestreitt. 

Besonders Bedeutung erhielt diese frage jedoch, naohdem Hit­

le2' 810h zugWl8ten Q.ulslings entschieden hatte. Auf deutsoher 

Seite in Horwege. war man 8ich völlig darSber 1m Klaren, dass 

~ui$llnl nioht die Mehrheit des norwegisohen Volkes hinter 

sich hatte. Um populSrer zu werden, hatt .. er mindestens 

einen ganz ausserordentliohen politisohen ErtoLA einbringen 

mf188ea. Eine Oh8l'1oe hlerfttr wurde 1m Absohluss eines Frie­

dens-Vertrags gesehen, der rUr Norwegen unerwartete Vorteile 

enthielt und norwegische allgemeine nationale und historisoh 

bedingte WUnsche ertnllte. Dazu bestand auf Seiten Hitlers 

eine grunclslftzliohe Bereitso:o.rt. 

Diese BrwIgungen trugen .... z wesentlich dazu bel, dass ~uis­

ling den Abschluss eines Friedenvertrags zum ersten Punkt 

seines politischen Programms erhob. Dieser Punkt muss aus 

de.m geaannten Grunde in er ster Linie poli tisoh und nioht völ­

kerrechtlich gesehen werden. Denn ein Friedensvertrag hatte 

naoh der damals vertretenen Auffassung und zum damaligen 

Zeitpunkt ein besonders politisohes Gewioht und eine starke 

propagandistisohe Wirkung geheat. Aus dem Quisling-Programm 

darf daher nioht der RUoksahluss gezogen werden, dass das 

Reicbakommissariat damals Kriegszustand als gegeben ansah. 

Im Reiohskommissarlat war man sioh vielmehr darUber nioht im 

Zweitel, dass der geplante Friedensvertrag damals völkerreoht­

lich nioht notwendig war. Auf der anderen Seite wurde aber 
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al~.",1n der e)tan(ipun.~::t vart1"eten. dtlas die durch aie 7Jl~t­

hundluJ'lSen. v«:t Som:i~W 1940 cn.t.st.an<lEJnen Folgen e1Ma TttGcs 

der VGrtftL$lioll .• negeluag zwisohen Df~utachle,n.d und NorweGen 

bedfb.':r. Ul'I4 daGS 1n~1U.1 t (ulobt ulHlJtl" zur IJeendißWlß dec 

7..:r1egHUßtftndea) lIin \f?JJj~.rreohtllohe1' Vortrag "Okt~8e.1ß 

wIlre. 

v. 

D1. hier .. n"..tone J.l.ut1'asmu;ns eM4praob llaOll den Int'o:mat1o­

nQ. 41. c1aa deut8Qhe RelO1ullk~1.sar1at wahrend des r..rl~ea 

erhielt. QUOll (1_ dMWl.& VOll der ElttaGll$Obon Res1«ru.al8 einge­

D.om.-:ilenea. StW14punkt. D1e ~Xlß118Cb.. Regie:r1m.s sOhe1nt diese 

Autf'aS$Ullg e,uCa naCh 4er di~utaoh.n :ttapitulatlOft belbehulton 

zu babea. Ein deut1101'1es Indiz hi~rrttr dttrt'te die TataaOhe 

.ea. dus JZl~ naob dc 8. 11&1 1945 NorwC/t€on xein Beute­

recht 8A d8Jl1 Cieutechen 11ehrmaobtgU\ in lfifQ~en e1nrii\Jfmte. 

Ferner hat auch die Res!erllng 4.1' US:Il auf' d~ sogenalln'1t~ll 

eraten lrrl edelllltonterenz .ba Fl-Ühjabr 1946 1n Puri. tlOrflugen 

nioht el.. krl.gtÜbr~u.\4 a.n~Olftnt. 

Die jet:a1ae normtglMhe negie1'UD.8 hat Gelt cIt m 8. Ua1 1945 
wiedemolt 1n ott1z1.11e~ Fonr.l erklärt. dau a18 aut d_ 

Stq4punkt ateht. .. bestehe zw180hq Deutsohland und t'ior­

.o$.n 48 Jure Krlegau.a'truull. Aber eUCh bei 41esen Erklirun­

gea wird .a 4~n. po11t.18ohen Zweck von der vO].kerreontllohm 

n.4eutuDC trem.lI1,n mU __ • 
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